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Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit

Tl in Leiharbeitnehmer hat An-
.D spruch auf gleichen Lohn füLr
gleiche Arbeit. Zahlt das Unterneh-
men, bei dem er eingesetzt wird, ser
nen eigenen Mitarbeitern mehr als
das Zeitarbeitsunternehrnen, kann
der Leiharbeitnehmer die höhere
Vergütung einklagen. Das folgt aus
$ 9 Nr. 2 und $ 10 Absatz 4 Afteit-
nehrnerüberlassungsgesetz (AÜG).
So die Theorie. Die Praxis sieht an-
ders aus. Denn der Grundsatz ..Glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit" gilt
nur in wenigen Ausnahmetällen. tm-
mer dann, wenn ein Tarifuertrag mit
einer niedrigerenVergütung Anwen-
dung findet, darf auch weniger ge-
zahlt werden. Und das gilt für fast -
alle Zeitarbeitsverhältnisse. Denn
andernfalls wüLrde sich das Gesch2ift
wol weder für die Verleiher noch
für die Entleiher lohnen.

Nun tlatte das tJundesarbertsge-
richt (BAG) einen der seltenen Fälle
zu entscheiden, in denen - jeden-
falls nach Ansicht der Bundesrichter
- kein Tarifvertrag galt. Und das
BAG hat dabei klargestellt, was ein
Leiharbeitnehmer im Prozess aui
eine sogenannte ..Equal-Pay-Vergü-
tung" vortragen muss. Der Fall: Eine
Leiharbeitnehmerin war in einem
Verlag als Seketärin eingesetzt.
Stundenvergütung: 11,50 Euro brut-
to. Sie begehte gemäß $ 13 AÜG
von dem Verlag Auskunft darüber,
wie viel dieser einer bei ihm ange-
stellten vergleichbaren Seketärin
zahlt. Ergebnis: 19,33 Euro brutto.
Sie klagte die Differenz ein - und
verlor vor dem Landesarbeitsgericht
MüLnchen (LAG). Die Klägerin hate
weder die Vergleichbarkeit ihrer Tä-
tigkeiten mit denen der anderen Se-
kretärin noch die Höhe von deren
Vergütung im Einzelnen dargelegt

Damit hat das LAG die Anforde-
rungen an den prozessualen Vortrag
der Klägerin eindeutig überzogen.
Das rückt das BAG erfreulich zu-
recht (AZ: 4 AZR 656/06) und gab
der Klägerin recht: Filr die ScNüssig-
keit einer Klage auf ,,Equal-Pay-Ver-
gütung" reicht es, werur die Leihar-
beitnehmerin sich auf den Inhalt der
ihr nach $ 13 AÜG erteilten Aus-
kunft stützt. Denn Sinn und Zweck
dieser Auskunft ist es ja gerade, eine
Vergleichsmöglichkeit zu schaffen.
Der entleihende Arbeitgeber muss
wohl selbst wissen, welche seiner ei-
genen Arbeitnehmer mit der Leihar-
beitnehmerin vergleichbar . sind.
Wie wahr! Es wäre deshalb im Pro-
zess Sache der Zeitarbeitsfirma ge-
wesen, im Einzelnen vorzutragen,
weshalb entgegen der Auskun-tt die
Arbeitnehmerinnen doch nicht mit-
einander vergleichbar sein sollen.

Ein richtiges Urteil. Aber: Hätte
es überhaupt ergehen dürfen? Dazu
mehr am nächsten Samstag.
Roland Lukas, langjähriger Vizepräsi-
dent des Arböitsgerichts FranKurt,
arbeitet als selbständiger Konflikt-
löser im Arbeitsrecht.


